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KOS e b e

nen». Ein Drittel von ihnen
ist so schwer von der Krank-
heit betroffen, dass er oder sie

einer Behandlung zugeführt
werden müssten. Diese
Schlaf- und Atemstörung ist
nicht mehr nur ein interes-
santes wissenschaftliches
Problem für Spezialisten, son-
dem ein Thema der Alltags-
medizin, mit dem sich Inter-
nisten und Allgemeinmedizi-
ner immer häufiger auseinan-
dersetzen müssen.

Durch die Nase zugeführ-
ter kontinuierlicher Über-
druck (CPAP-continuos posi-
tive airway pressure) ist die
Therapie der Wahl beim ob-
struktiven Schlaf-Apnoe-Syn-
drom. Während der Nacht
wird die Atemluft mittels
eines maskenartigen Gebildes

mit Überdruck in die Nase

eingepresst, um den erhöh-
ten Widerstand in den Atem-

wegen zu überwinden. Die

Methode ist risikolos und der
erwünschte Effekt stellt sich
in der Regel sofort ein. Be-

sonders günstig ist die Wir-
kung auf die Müdigkeit und
die intellektuelle Leistungs-
fähigkeit. Der Erfolg der teu-
ren Behandlung hängt aber
entscheidend von der Kolla-
borationsbereitschaft und
Gewissenhaftigkeit der Pati-
enten und Patientinnen ab.

Nicht wenige empfinden das

Tragen der Maske während
der ganzen Nacht als um-
ständlich und lästig, andere
stört der Lärm des ange-
schlossenen Motors. Zudem
ist es wichtig, dass die Be-

handlung regelmässig jede
Nacht auf unbestimmte Zeit-
dauer durchgeführt wird. Die
definitive Indikation zur
Überdruckbehandlung muss
deshalb sehr sorgfältig ge-
stellt werden. Das Behand-
lungsteam muss sicher sein,

Blähungen, Mühe mit
der Verdauung?
(...und bald keinen Spass mehr

an einem feinen Essen?)

Die Tropfen helfen bei

Verdauungsbeschwerden
(z.B. bei mangelndem
Gallenfluss, schlechter

Fettverdauung), bei

Blähungen und

Aufstossen.

Leber-Galle-Tropfen

BIO-STRATH
Dies ist ein pflanzliches Heilmittel.

Lesen Sie bitte die Packungsbeilage. Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

dass die Patientin oder der Pa-

tient die Möglichkeiten des

therapeutischen Angebots
korrekt nutzt. Nach einer Pro-

bebehandlungszeit von zwei
bis drei Wochen wird mit
Vorteil eine gründliche
Nachuntersuchung ange-
setzt. Dann kann in der Regel
entschieden werden, ob der

subjektive und objektive Nut-
zen der getroffenen Massnah-

men den Aufwand auch wirk-
lieh lohnt.

Wenn ich Ihre Mitteilung
richtig verstanden habe, wird
bei Ihnen bereits ein solches

Überdruckgerät eingesetzt.
Ich hoffe fest, dass Sie zu den

erfolgreichen Nutzerinnen
des Verfahrens gehören, dass

Sie eine Besserung Ihrer Be-

schwerden verspüren und
dass Sie tagsüber wieder mit
gutem Mut und Unterneh-
mungslust Ihre Aufgaben be-

wältigen können.

Dr. med. Britz Huber

Patienten-
recht
Kein Verlass auf den
Kostenvoranschlag?
Bei einem Spezialisten erkun-

digte ich mich über die Möglich-
keif, unschöne Pi^menf/lecken
ans dem Gesiebt beseitigen zu
lassen. Die Kosten der vom Arzt
empfohlenen Laserbehandlung
sollten um die 300 Tranken be-

tragen. Nach erfolgter Behand-

lung erhielt ich /'edoch eine

mehrfach höhere Rechnung, ße-

rechnet wurde zudem eine Ope-

rafionssaalbenufzung, obwohl
die Behandlung in einem einfa-
eben Behandlungsraum vorge-
nommen worden war. Muss ich
die Rechnung trotzdem bezah-
len?

Auf keinen Fall. Eine Berate-

rin der SPO hat den betreffen-
den Arzt mit Ihren Unterla-
gen konfrontiert, und auch er

zeigte sich erstaunt über die
Höhe der Rechnungsstellung.
Er beauftragte seine Arztgehil-
fin, seine sämtlichen Patien-
ten der letzten drei Monate zu
kontaktieren und die Höhe
der Rechnungen zu eruieren.
Dabei stellte sich heraus, dass

in den meisten Fällen der

Rechnungsbetrag mehrfach
höher war als angekündigt.
Daraufhin bat der Arzt um
sämtliche Unterlagen, um die

Angelegenheit in Ordnung zu
bringen, und er wird Ihnen ei-

ne Rechnung im Rahmen des

Kostenvoranschlages ma-
chen. Fazit: Es kann nicht oft
genug betont werden, dass es

sich lohnt, die Abrechnungen
stets genau zu kontrollieren
und sie gegebenenfalls zu be-
anstanden.

Fehlender Hausarzt
fch bin 80 /ahre alt unci mein

Unfall liegt schon 25 /ahre
zurück. Seither bin ich invalid,
denn damals musste mir ein
Bein amputiert werden. Seif die-

ser Zeit leide ich unter massiven
Rhanfomschmerzen. Um damit
überhaupt leben zu können,
brauche ich seif fahren regel-

massig /n/'ektionen eines spezi-
eilen Schmerzmittels, /ch bin
zudem Diabetiker und nahezu
taub. Einen Hausarzt habe ich

nicht, da ich bei meinem frühe-
ren Arbeitgeber kostenlos im
Spital verarztet wurde. Doch
nachts liege ich vor Schmerzen

oft wach und muss hin und wie-
der den Notarzf rufen, wenn ich

nicht mehr weiter weiss.

Wir stimmen mit Ihnen über-
ein, dass Ihre Situation un-
haltbar ist und haben uns
deshalb umgehend um eine
Lösung bemüht. Mit Erfolg:
Über die Ärztegesellschaft
konnten wir einen Hausarzt
in Ihrem Wohnkreis ausfin-
dig machen, der auch Nacht-
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besuche macht. Dies garan-
tiert Ihnen ab sofort ärztli-
chen Hilfe, wann immer Sie

sie benötigen.
Crista IVze/zzzs,

Schweiz. Pafienfezzorgarasafzozz,

Post/äc/z 850, 8025 Zizric/z

Neues
Ratgeber-
Buch

Alles, was Patienten
wissen müssen
Das Thema ist so heikel wie
brisant: Welche Rechte habe
ich als Patient? Bin ich mei-
nen Helfern nahezu hilflos
ausgeliefert? Und wie sehr
darf ich gegen Ärzte aufbe-

gehren, wo ich doch eigent-
lieh auf ihre Hilfe angewiesen
bin?

Dieser Ratgeber aus der Be-

obachter-Praxis hilft weiter.
Er sagt, welche Rechte und
Möglichkeiten man auch als

Patientin oder Patient hat. Er

führt durch die wichtigsten
Sachgebiete und klärt die ent-
scheidenden Fragen:

Darf der Arzt eine Behand-

lung gegen meinen Willen
durchführen? Wer entschei-
det über mich, wenn ich dazu
selbst nicht mehr in der Lage
bin? Wer sagt, ob eine Opera-
tion wirklich nötig ist? Darf
ich meine Krankengeschichte
einsehen, habe ich ein Recht
auf meine Röntgenbilder?
Kann ich zu einem Test ge-

zwungen werden? Welches
ist der aktuelle Stand des

Rechts zum Thema Abtrei-
bung? Und wer hilft mir wei-
ter, wenn ein Arzt Fehler
macht?

«Patientenrecht» beant-
wortet diese Fragen anhand
von konkreten Beispielen aus
der Beratungspraxis des «Be-

obachters». Für die zweite
Auflage wurde das Handbuch
völlig überarbeitet und auf
den neuesten Stand der Ge-

setzgebung gebracht. Es ist -
bei aller juristischen Gründ-
lichkeit - auch für Laien
leicht lesbar geblieben. Ärzte

und Juristen schätzen darü-
ber hinaus die zahlreichen
Anmerkungen und Quellen-
verweise.

Pau/ Pâmer//ose/Tenzi/zaz-d
Pafz'ezzterzrec/zf, 2., voZ/stdzzrZz#

iz/zerarZzezfefe Auflage J998
BeoZzac/zfer-Bzzc/zverZag,

Jean Prey AG Zz'zric/z, J998
440 Seiten, Zzrosc/zz'ert,

Pr. 86.80

Pr/zä/f/z'c/z in /etier Bzzc/z/zarzcZ-

lun£ otier direkt Zzeim BeoZzac/z-

fer-ßwc/zverZag, Post/âc/z,
802J Zzzric/z,

Tel. 0J 448 89 8?

Versiehe-
rungen

Dr. Hansruedi Berger

Mietwagen im Ausland:
Vorsicht
vor Deckungsfalle
Wä/zrerzd mezzzerz Perien in Spa-
niezz mietete ic/z Zzez einem Zoka-

ien Vermieter ein Azzto. Erst
rzac/zträ^Zzc/z merkte ic/z, dass

der Mietvertrag razr eine Ha/t-
p/Zz'c/zfdeckzm^ von maxima/ 56
Mz'Z/ionen Pesetas /ca. 560000
Pranken/ vorsaZz. Da ZzaZze ic/z ;'a

nocZzmais GZiick ^eZzaZzt/ Wie
kann ic/z diese Deckwn^sZücke
Beim näcZzsten Mai aZzsicZzem?

Besonders in Mittelmeer-
anrainerstaaten sind die ge-
setzlichen Minimaldeckun-
gen meist zu tief angesetzt.
Ebenso in Osteuropa. Auch in
Holland (ca. 1,5 Millionen
Franken) sind sie ungenü-
gend. Geradezu lächerlich ge-
ring kann der Betrag in den
USA sein (zum Beispiel in Flo-

rida), obwohl gerade in den

Vereinigten Staaten unsinnig
hohe Haftpflichtforderungen
gestellt werden können. Bei

international tätigen Auto-
Vermietern lässt sich in der
Regel eine Zusatzdeckung ge-

gen einen Aufpreis abschlies-

sen, bei lokalen Vermietern

hingegen ist diese Möglich-
keit längst nicht immer vor-
handen.

Die in der Schweiz für die
meisten Autohaftpflichtpoli-
cen geltende unbeschränkte
Deckung erstreckt sich nur
auf das eigene Fahrzeug. Eine
Ausnahme macht meines
Wissens nur die «Berner», de-

ren Komfortvariante «Maxi»
auch Mietwagen einschliesst.
Leider umfasst der Deckungs-
bereich nur jene Staaten, wo
die grüne Versicherungskarte
gilt, Amerika und Asien zum
Beispiel sind also ausge-
schlössen.

Eine bessere Variante: Eini-
ge Gesellschaften schliessen
diese Spezialdeckung in ihre
Privathaftpflichtpolice ein.
So versichert zum Beispiel die
«Winterthur» in der Grund-
deckung Sach- oder Perso-

nenschäden weltweit bis zum
Höchstbetrag von 3 Millio-

HORGERATEBATTERIEN
ZU TIEFSTPREISEN
• Zink-Air- VARIA É3

[ma• Durch IV AHV SUVA empfohlen
• Wesentlich günstigerer Preis dank

/ Postversand mit Rechnung
• Für sämtliche Hörqeräte qeeiqnet
• Lange Lebensdauer • Sehr gute Qualität

VI3AT (AE) mAh 230
O 4 Pack (24 Stück) 45.50

O 6 Pack (36 Stück) 65.—
MWST + Versand inbegriffen

V675AT (AE) mAh 540
V312AT (AE) mAh 120
V10AT (AE) mAh 60
Q 4 Pack 16 Stück;) 35.50

O 6 Pack (24 Stuck) 50.—
MWST + Versand inbegriffen
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